
Zeitschrift: Arbido-B : Bulletin

Herausgeber: Vereinigung Schweizerischer Archivare; Verband der Bibliotheken und
der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz; Schweizerische
Vereinigung für Dokumentation

Band: 5 (1990)

Heft: 5

Rubrik: Neues von Archiven, Bibliotheken und Dokumentationszentren =
Nouvelles des archives, bibliothèques et centres de documentation

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 25.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


ARBIDO-B 5 (1990) 56

Recyclingpapier
La Chancellerie fédérale vient d'é-
mettre des directives sur l'emploi du

papier recyclé dans l'administration
fédérale. En voici la teneur:
Die Schweizerische Bundeskanzlei hat
eben Weisungen über die Verwendung von
Recyclingpapier in der Bundesverwal-
tung erlassen. Sie seien hier im
Wortlaut vorgestellt.

Edmond G. Wyss

Weisungen über den
Gebrauch von
Recyclingpapier in der
Bundesverwaltung vom
21. Juni 1990

Die Schweizerische Bundeskanzlei,
gestützt auf den Bundesratsbeschluss
vom 30. Mai 1990 und Artikel 4 der
Verordnung vom 29. November 1976 ^'

über die Eidgenössische Drucksachen-
und Materialzentrale erlässt folgende
Weisungen :

Art. 1 Geltungsbereich

Diese Weisungen gelten für die Depar-
temente, die Bundeskanzlei, die Ämter
und Dienststellen der allgemeinen
Bundesverwaltung sowie für die den
Departementen administrativ zugeord-
neten Ämter und Dienste (Art. 58 Abs.
1 Bst. A, B, C, D, E des VwOG^) mit
Ausnahme der PTT-Betriebe und der SBB.

Art. 2 Begriffe

i Papiere gelten als Recyclingpapie-
re, wenn sie vollständig aus Altpa-
pier hergestellt sind, unabhängig
davon, ob sie deinkt sind oder nicht.

^ Papiere gelten als alterungsbestän-
dig, wenn sie mehrere hundert Jahre
haltbar sind.

* Als Akten gelten Schriftstücke, die
in einem oder mehreren Exemplaren
angefertigt werden und die gemäss
den entsprechenden Vorschriften
grundsätzlich der Pflicht zur Abgabe
an das Bundesarchiv unterstehen.

* Als Drucksachen gelten die übrigen,
vervielfältigten oder gedruckten
Schriftstücke.

Art. 3 Grundsätze

* Akten und Drucksachen ohne dauernden
Wert sind auf Recyclingpapier herzu-
stellen, soweit dies aus technischen
und wirtschaftlichen Gründen mög-
lieh oder sinnvoll ist.

^ Akten und Drucksachen von dauerndem
Wert sind auf alterungsbeständigem
Papier herzustellen.

Art. 4 Akten

Akten sind in der Regel auf alte-
rungsbeständigem Papier herzustel-
len.

* Ausgenommen sind Akten ohne dauern-
den Wert wie die im Anhang 1 (Posi-
tivliste) aufgeführten.

^ Im Zweifelsfall entscheidet sich das

Nicht veröffentlicht
SR 172.210.14
SR 172.010
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Bundesarchiv nach Anhörung der ent-
sprechenden Dienststelle, ob Akten
dauernd wertvoll sind.

21. Juni 1990
Schweizerische Bundeskanzlei:
Buser

Art. 5 Drucksachen

1 Drucksachen sind in der Regel auf
Recyclingpapier herzustellen.

2 Ausgenommen sind Drucksachen von
dauerndem Wert sowie solche, deren
Herstellung auf Recyclingpapier un-
wirtschaftlich oder aus technischen
Gründen nicht möglich ist, wie die im
Anhang 2 (Negativliste) aufgeführ-
ten.

3 Über diese Ausnahmen entscheidet
eine Fachkommission. Diese besteht
aus Vertretern der Bundeskanzlei,
der Eidgenössischen Drucksachen- und
Materialzentrale (EDMZ), des Bun-
desarchivs und des Bundesamtes für
Umwelt, Wald und Landschaft. Sie
kann der EDMZ Vorschläge über Mass-
nahmen zu Archivierungszwecken ma-
chen

* Die Fachkommission wird durch den
Bundeskanzler eingesetzt. Der Ver-
treter der Bundeskanzlei hat den
Vorsitz

Art. 6 Kompetenzen

i Die EDMZ ist, im Rahmen dieser
Weisungen, für den Einsatz der Pa-
piersorten zuständig.

^ Sie verfolgt die Entwicklung von
umweltschonenden Papieren und kann
solche, zusätzlich zu den in Artikel
2 Absätze 1 und 2 beschriebenen
Papiersorten, einsetzen.

Art. 7 Differenzbereinigung

Über Differenzen zwischen der Fach-
kommission und den Ämtern oder Dienst-
stellen entscheidet nach Anhörung der
Fachkommission der Bundeskanzler.

Art. 8 Schlussbestimmungen

* Die noch bestehenden Papierlagerbe-
stände werden aufgebraucht.

* Diese Weisungen treten am 1. Juli
1990 in Kraft.

Positivliste (Art. 4 Abs. 2)

A) Beispiele von Akten ohne dauern-
den Wert, für die in der Regel
Recyclingpapier eingesetzt wer-
den muss

- Kopien zum kurzfristigen, internen
und rein persönlichen Gebrauch,
wenn daneben eine offizielle Ablage
besteht, z. B.
- Ausschnitte aus Publikationen
- Mitarbeiterdokumentationen/-ar-

chive wie Briefe, Notizen, Be-
richte

- amtsinterne Entwürfe wie Berich-
te, Konzepte

- Vorakten
- amtsinterne Informationskopien
- amtsinterne Umfragen, Vernehm-

lassungen, usw.
- Tageskopien
- Pressemitteilungen und Pressedoku-

mentationen
- Unterlagen, Dokumentationen für

Kurse und Tagungen
- Urmaterial zu statistischen Erhe-

bungen
- Vorakten zum Voranschlag, zur Staats-

rechnung und zum Geschäftsbericht
- amtsinterne Richtlinien/Wegleitun-

gen
- Hausmitteilungen, wie solche des

Personaldienstes, Adresslisten, Te-
lefonverzeichnis, Menupläne

- amtsinterne Formulare wie Muta-
tionsmeldungen, Absenzenkontrolle,
Dienstreisegesuche, Bestellungen

- Büromaterialien wie Notizpapiere,
Schreibblöcke, Couverts

B) Beispiele von Akten, für die
Recyclingpapier eingesetzt wer-
den kann

- Schreiben an Private mit Ausnahme
der Dossier-Kopie

- Einladungen/Reservationen
- Empfangsbestätigungen, Verdankun-

gen
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Negrativliste (Art. 5 Abs.

Beispiele von Drucksachenkatego-
rien, bei denen in der Regel von
einem Einsatz von Recyclingpapier
abgesehen wird

- Urkunden wie Grundbuch- und Zivil-
Standsformulare, Diplome, Patent-
Schriften

- Sicherheitsdrucksachen wie Pässe,
Identitätskarten, Ausweise, Wert-
Schriften

- Inhalte für Ringbücher wie Zollta-
rife, Jugend und Sport Ordner,
Amtliche Sammlung/Systematische
Sammlung des Bundesrechts

- Strapazierfähige wetterfeste Druck-
Sachen wie Landkarten, Faltblätter,
Vorschriften für Militär und Zivil-
schütz

- Durchschreibesysteme wie chemische
Papiere, Garnituren, Blöcke

- Zeitungen wie Schweiz. Handelsamts-
blatt

- Geschäftsdrucksachen (exkl. Kuverts)
wie Briefblätter, Visiten- und
Korrespondenzkarten

- Drucksachen für höhere Ansprüche
wie Reliefdrucke für Magistratsper-
sonen, Notenpapiere insbesondere
für das Eidg. Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten und seine
Auslandsvertretungen

- Kunstkataloge
- Werbedrucksachen wie Plakate, Pro-

spekte, Rezeptbroschüren der Eidg.
AlkoholVerwaltung

- Drucksachen für internationale
Anlässe wie Einladungen, Programme

- Drucksachen in Zusammenarbeit mit
Dritten ausserhalb der Verwaltung
wie Verlagsobjekte, Separatdrucke,
private Mitfinanzierungen

- Jubiläumsschriften, Einweihungs-
schritten

- Drucksachen, die nachträglich ma-
schinell auf OCR-Lesern (Optical
Caracter Recognation) Laserdruk-
kern, Kuvertiermaschinen usw. wei-
terverarbeitet werden

Hausfarbe blau,
Schrifttyp Futura
Neues Erscheinungsbild
und Leitsystem in der
Stadt- und Universi-
tätsbibliothek Bern

Im Verlauf der Zeit ist in der Stadt-
und Universitätsbibliothek Bern,
Münstergasse 61, Hand in Hand mit dem

steigenden Dienstleistungsangebot, ein
wenig einheitlicher Beschriftungs-
wald herangewachsen. Daher wurde ein
Grafiker eingesetzt, dessen erste
Aufgabe es war, den bestehenden Män-
geln professionell auf den Grund zu
gehen. Bald stellte sich aber heraus,
dass es nicht «nur» darum gehen
konnte, Bestehendes etwas einheitli-
eher und schöner zu gestalten.
So hatte der Grafiker, Herr Beat
Schenk, Inhaber des Werbeateliers
Schenk, denn zwei Aufgaben zu erfül-
len. Nämlich:
a) ein visuelles Erscheinungsbild zu

entwerfen und
b) ein Leitsystem für die Benutzerfüh-

rung zu konzipieren.

Seit Ende Juni hat die Stadt- und
Universitätsbibliothek Bern ihr neues
Erscheinungsbild und das neue Leitsy-
stem.
Das Basissignet zeigt ein offenes,
durchsichtiges Buch, welches temporär
weggenommen, das heisst ausgeliehen
wird. Es hinterlässt ein sichtbares
Abbild, eine Lücke, dort, wo es später
wieder an seinen angestammten Platz,
nämlich die Bibliothek zurückgelegt
wird. Diesem Signet begegnet der
Besucher erstmals am Eingang Münster-
gasse 61. Hier wird er auch über die
Öffnungszeiten der Bibliothek infor-
miert.
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STADT- UND
UNIVERSITÀTS
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Basissignet zentrale Säule

In der Eingangshalle befindet sich die
zentrale Säule mit allen Orientie-
rungshilfen. Als Trägermaterial dient
ein blaues Lochblech. Hier sind die
Stockwerke mit den jeweiligen Anlauf-
stellen ausgezeichnet. Farbige Käst-
chen, die den Stockwerken zugeordnet
sind, erklären in gut lesbarer Schrift
u.a. die Funktionen der Kataloge und
die Ausleihmöglichkeiten. Die darin
enthaltenen farblich abestimmten
Faltblätter, welche die Besucherinnen
und Besucher mitnehmen können, ver-
mittein alle notwendigen Informatio-
nen.
Ebenfalls in blauem Lochblech gehal-
ten ist die rechterhand der Säule
befindliche Anschlagtafel, die dem
Publikum zusätzliche, die Bibliothek
betreffende Informationen vermittelt.
Eine weitere Orientierungstafel mit
Prospektmaterial findet der Besucher
vor dem Raum Auskunft, Ausleihe,

Orientierungstafel



Katalog, der eigentlichen Nahtstelle
zwischen Öffentlichkeit und Biblio-
thek. Im Raum selbst machen blaue
Lochblechtafeln auf die für den Benut-
zer wichtigen Einrichtungen aufmerk-
sam, namentlich Auskunft, Ausleihe,
Fernleihe, Alphabetischer Katalog,
und Sachkatalog. (Beachte: Die Zet-
telkataloge weisen die Erwerbungen
bis und mit 1989 nach, die Erwerbungen
ab 1990 sind nur mehr im Rahmen des
Katalogverbundes Basel-Bern über
Publikumsterminals abfragbar.)
Die weiteren besucherrelevanten Zu-
gänge sind ebenfalls nach den Rieht-
linien des neu entwickelten Konzepts
ausgeschildert.
Zurück zum Signet. Dieses schmückt
natürlich nicht nur die neue Briefkol-
lektion, sondern begegnet auch auf den
bereits erwähnten farbigen Faltblät-
tern.

Max Waibel
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Verbundkatalog Basel-
Bern in der Stadt- und
Universitätsbibliothek
Bern

Im Frühsommer 1989 wurde in Bern der
Vertrag über den Verbundkatalog Ba-
sel-Bern unterzeichnet.
Heute sind in der Stadt- und üniver-
sitätsbibliothek Bern bereits insge-
samt 40 Terminals und 3 Drucker dem

Verbundkatalog Basel-Bern angeschlos-
sen.
Dem Publikum der Bibliothek stehen ab
sofort fünf Terminals zur Abfrage des
Verbundkatalogs Basel-Bern zur Verfü-
gung. Drei Geräte stehen im Katalog-
saal, eines in der Ausleihe der
Lehrbuchsammlung (LBS) und ein wei-
teres befindet sich im Lesesaal U.
Die Bibliothek bietet Interessentin-
nen und Interessenten Einführungen in
die Katalogabfrage an. Nähere Aus-
künfte erteilt die Ausleihe, Tel. 031
22 55 19.

Max Waibel
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L'Ecole de Bibliothé-
caires est morte... vive
l'école supérieure
d'information documen-
taire
L'Ecole de secrétaires-bibliothécai-
res, qui vit le jour en 1918, devint
l'Ecole de bibliothécaires en 1948, et
prendra le nom d'Ecole supérieure
d'information documentaire (E.S.I.D.)
le 1er octobre 1990, date de l'entrée
en vigueur de son nouveau programme de

formation.

Pourquoi un tel changement?

L'un des principes de base de ce
nouveau programme - auquel sera d'ail-
leurs consacrée une partie du numéro
3 (1990) d'ARBIDO-REVUE - consiste à

proposer une formation polyvalente,
permettant à ceux qui la suivent
d'exercer ensuite leur profession
dans tout «service d'information
documentaire» (bibliothèques, cen-
très de documentation, services d'ar-
chives).
La dénomination actuellement en vi-
gueur, exclusivement centrée sur le
terme «bibliothécaire», est par
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